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Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 

19. Dezember 2006 

Einundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 96 

Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Ersten Ausschusses (A/61/400)] 

61/104. Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen 

 Die Generalversammlung, 

 erneut erklärend, dass die Einstellung der Kernwaffenversuchsexplosionen und aller 
anderen nuklearen Explosionen einen wirksamen Beitrag zur nuklearen Abrüstung und zur 
Nichtverbreitung von Kernwaffen leistet, und davon überzeugt, dass dies ein wichtiger 
Schritt für die Verwirklichung eines systematischen Prozesses ist, der zur nuklearen Abrü-
stung führt, 

 unter Hinweis darauf, dass der mit ihrer Resolution 50/245 vom 10. September 1996 
verabschiedete Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen am 24. Septem-
ber 1996 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, 

 betonend, dass ein universeller und wirksam verifizierbarer Vertrag ein grundlegendes 
Rechtsinstrument auf dem Gebiet der nuklearen Abrüstung und der Nichtverbreitung von 
Kernwaffen darstellt und dass nach zehn Jahren sein Inkrafttreten dringender denn je ist, 

 erfreut, feststellen zu können, dass einhundertsechsundsiebzig Staaten, darunter ein-
undvierzig der für sein Inkrafttreten erforderlichen vierundvierzig, den Vertrag unterzeich-
net haben, und es begrüßend, dass einhundertfünfundzwanzig Staaten, darunter dreiunddrei-
ßig der für sein Inkrafttreten erforderlichen vierundvierzig, davon drei Kernwaffenstaaten, 
den Vertrag ratifiziert haben, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 60/95 vom 8. Dezember 2005, 

 unter Begrüßung der Schlusserklärung der vierten Konferenz zur Erleichterung des 
Inkrafttretens des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen, die im Ein-
klang mit Artikel XIV des Vertrags vom 21. bis 23. September 2005 in New York abgehal-
ten wurde1, und der Ministertagung der Vertragsstaaten, die am 20. September 2006 in 
New York abgehalten wurde, 

 1. betont, wie überaus wichtig und dringlich es ist, den Vertrag über das umfassen-
de Verbot von Nuklearversuchen ohne Verzug und Vorbedingungen zu unterzeichnen und zu 
ratifizieren, um sein baldiges Inkrafttreten zu erreichen; 

                                                 
1 CTBT-Art.XIV/2005/6, Anhang. 
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 2. begrüßt die Beiträge der Unterzeichnerstaaten zu der Arbeit der Vorbereitungs-
kommission für die Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearver-
suchen, insbesondere zu ihren Bemühungen, sicherzustellen, dass das Verifikationsregime 
des Vertrags in der Lage sein wird, den Verifikationserfordernissen des Vertrags bei seinem 
Inkrafttreten im Einklang mit Artikel IV des Vertrags gerecht zu werden; 

 3. unterstreicht, dass die Dynamik in Richtung auf die Fertigstellung des Verifika-
tionsregimes aufrechterhalten werden muss; 

 4. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, an ihren Moratorien für Kernwaffenver-
suchsexplosionen oder andere nukleare Explosionen festzuhalten und alles zu unterlassen, 
was dem Ziel und Zweck des Vertrags zuwiderlaufen könnte, wobei sie betont, dass diese 
Maßnahmen nicht dieselbe dauerhafte und rechtsverbindliche Wirkung wie das Inkrafttreten 
des Vertrags haben; 

 5. verurteilt den von der Demokratischen Volksrepublik Korea am 9. Oktober 
2006 bekannt gegebenen Nuklearversuch und verlangt, dass die Demokratische Volksrepu-
blik Korea keine weiteren Nuklearversuche durchführt; 

 6. fordert alle Staaten, die den Vertrag noch nicht unterzeichnet haben, nachdrück-
lich auf, ihn so bald wie möglich zu unterzeichnen und zu ratifizieren; 

 7. fordert alle Staaten, die den Vertrag unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert ha-
ben, insbesondere diejenigen, deren Ratifikation für sein Inkrafttreten notwendig ist, nach-
drücklich auf, den Ratifikationsprozess zu beschleunigen, um seinen baldigen erfolgreichen 
Abschluss sicherzustellen; 

 8. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, sich auch weiterhin auf höchster politi-
scher Ebene mit dieser Frage zu befassen und, sofern sie dazu in der Lage sind, die Einhal-
tung des Vertrags durch bilaterale und gemeinsame Informationsprogramme, Seminare und 
andere Mittel zu fördern; 

 9. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der Vorbereitungskommission 
für die Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen einen 
Bericht über die Maßnahmen zu erstellen, die die Ratifikationsstaaten des Vertrags im Hin-
blick auf seine Universalität treffen, sowie darüber, wie den Staaten auf Antrag Hilfe bei 
den Ratifikationsverfahren gewährt werden kann, und der Generalversammlung diesen Be-
richt auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung vorzulegen; 

 10. beschließt, den Punkt "Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversu-
chen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer zweiundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

67. Plenarsitzung 
6. Dezember 2006 

 


